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Ortsteilrat Rohda (Haarberg) Erfurt, 14.09.2023 

OR ROH/006.1/2023  
 

 

Niederschrift 

der Sondersitzung des Ortsteilrates Rohda (Haarberg) am 12.09.2023 

 

 

Sitzungsort: 

 

Bürgerhaus, Zum Strohberg 14, 99099 

Erfurt-Rohda (Haarberg)  

Beginn:  

 

17:10 Uhr 

Ende: 

 

17:30 Uhr 

Anwesende Mitglieder des Ortsteilrates: 

 

Siehe Anwesenheitsliste 

Abwesende Mitglieder des Ortsteilrates: 

 

Siehe Anwesenheitsliste 

Sitzungsleiter/in: Frau Voß 

Schriftführer/in: Frau Harlaß 

 

Tagesordnung: 

 

 I. Öffentlicher Teil Drucksachen-

Nummer 

 1. Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister  

   

 2. Änderungen zur Tagesordnung  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 

27.06.2023 

 

   

 4. Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR  

   

 5. Behandlung von Entscheidungsvorlagen OR  

   

 5.1. Verwendung der finanziellen Mittel lt. § 16 der Ortsteil-

verfassung - Repräsentationen der Ortsteilbürgermeiste-

rin - Seniorenweihnachtsfeier 

1807/23 

   

 5.2. Verwendung der finanziellen Mittel lt. § 16 der Ortsteil-

verfassung - Traditionsverein zu Rohda am Haarberg e.V. - 

Kinderweihnachtsfeier 

1808/23 



© Stadt Erfurt Niederschrift der Sondersitzung des Ortsteilrates Rohda (Haarberg) vom 12.09.2023 Seite 2 von 5 
 

   

 5.3. Verwendung der finanziellen Mittel lt. § 16 der Ortsteil-

verfassung - Repräsentation Ortsteilbürgermeisterin - 

Weihnachtskonzert 

1809/23 

   

 5.4. Verwendung der Mittel nach § 16 der Ortsteilverfassung - 

Repräsentationen Ortsteilbürgermeister - Volkstrauertag 

1810/23 

   

 6. Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des 

Stadtrates und von Ausschüssen 

 

   

 7. Ortsteilbezogene Themen  

   

 8. Informationen  

   

 

 I. Öffentlicher Teil Drucksachen-

Nummer 

 

 1. Eröffnung durch den Ortsteilbürgermeister  

   

Die Ortsteilbürgermeisterin eröffnet die Sondersitzung und stellt die ordnungs- und frist-

gemäße Ladung der Ortsteilratsmitglieder fest.  

Entsprechend des Hinweises in der Einladung ist der Ortsteilrat mit der anwesenden Orts-

teilbürgermeisterin entsprechend § 36 (2) ThürKO beschlussfähig. 

Gemäß § 36 (2) ThürKO wird der Gemeinderat nach Beschlussunfähigkeit wegen mangeln-

der Anwesenheit in der ersten Sitzung zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 

Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be-

schlussfähig. 

 

 2. Änderungen zur Tagesordnung  

   

Es liegen keine Änderungsanträge vor, somit wird nach der vorliegenden Tagesordnung 

verfahren. 

 

 3. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 

27.06.2023 

 

   

 

bestätigt Ja 1  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Die Niederschrift wird bestätigt. 
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 4. Behandlung von dringlichen Entscheidungsvorlagen OR  

   

Es liegen keine dringlichen Entscheidungsvorlagen des Ortsteilrates vor. 

 

 5. Behandlung von Entscheidungsvorlagen OR  

   

 5.1. Verwendung der finanziellen Mittel lt. § 16 der Ortsteil-

verfassung - Repräsentationen der Ortsteilbürgermeiste-

rin - Seniorenweihnachtsfeier 

1807/23 

   

 

beschlossen Ja 1  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Entsprechend § 19 (d) i. V. m. § 18 (b), Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt werden 

der Ortsteilbürgermeisterin oder einem von ihr Beauftragten, für die Vorbereitung und 

Durchführung der traditionellen Seniorenweihnachtsfeier finanzielle Mittel in Höhe von 

400,00 Euro zur Verfügung gestellt.  

Die bereitgestellten Mittel können u. a. für den Kauf von Bastel- und Dekorationsmaterial, 

Präsenten, Kaffee und Weihnachtsgebäck, musikalische Umrahmung verwendet werden. 

Sollte die Seniorenweihnachtsfeier nicht stattfinden können, werden diese Mittel zum 

Kauf von Geschenken und Präsenten eingesetzt. 

Der Einsatz der Mittel für Speisen und Getränke ist gestattet. 

Nicht verbrauchte finanzielle Restmittel aus diesem Beschluss, stehen für andere Be-

schlüsse wieder zur Verfügung. 

Bereits getätigte Ausgaben werden anerkannt. 

 

 5.2. Verwendung der finanziellen Mittel lt. § 16 der Ortsteil-

verfassung - Traditionsverein zu Rohda am Haarberg e.V. - 

Kinderweihnachtsfeier 

1808/23 

   

 

beschlossen Ja 1  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Entsprechend § 17 (2a) i.V.m. § 18 (b), Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt werden 

dem Traditionsverein zu Rohda am Haarberg e.V. für die Durchführung der diesjährigen 

Kinderweihnachtsfeier mit Weihnachtsbaumsetzung, eine finanzielle Unterstützung in 

Höhe von 400,00 EUR zur Verfügung gestellt.  

Die bereitgestellten Mittel können u.a. für den Kauf von Bastel- und Dekorationsmaterial, 

Süßigkeiten und Präsente/Geschenke für die Kinder, Tee/Milch und Weihnachtsgebäck, 

Kosten eines Rahmenprogramms sowie den Kauf eines Weihnachtsbaumes verwendet 

werden. 

Der Einsatz der Mittel für Speisen und Getränke ist gestattet. 
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Nicht verbrauchte finanzielle Restmittel aus diesem Beschluss, stehen für andere Be-

schlüsse wieder zur Verfügung. 

Bereits getätigte Ausgaben werden anerkannt. 

 

 5.3. Verwendung der finanziellen Mittel lt. § 16 der Ortsteil-

verfassung - Repräsentation Ortsteilbürgermeisterin - 

Weihnachtskonzert 

1809/23 

   

 

beschlossen Ja 1  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Entsprechend § 19 (e),  Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt, werden der  Ortsteil-

bürgermeisterin  oder einem von ihr Beauftragten, für die Vorbereitung und Durchführung 

des Weihnachtskonzertes, finanzielle Mittel in Höhe von 400,00 EUR zur Verfügung  ge-

stellt. 

Die bereitgestellten Mittel können u.a. für  die Kosten für ein Rahmenprogramm (ein-

schließlich Honorar des Männerchors) sowie Speisen und Getränke der Akteure eingesetzt 

werden. 

Nicht verbrauchte finanzielle Restmittel aus diesem Beschluss, stehen für andere Be-

schlüsse wieder zur Verfügung. 

Bereits getätigte Ausgaben werden anerkannt. 

 

 5.4. Verwendung der Mittel nach § 16 der Ortsteilverfassung - 

Repräsentationen Ortsteilbürgermeister - Volkstrauertag 

1810/23 

   

 

beschlossen Ja 1  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

 

Entsprechend § 19, Anlage 5 der Hauptsatzung der Stadt Erfurt werden der Ortsteilbürger-

meisterin oder einem von ihr Beauftragten zur Beschaffung eines Trauergebindes anläss-

lich des Volkstrauertages finanzielle Mittel in Höhe von 100,00 EUR zur Verfügung gestellt. 

Die bereit gestellten Mittel können u.a. für den Kauf eines Trauergebindes eingesetzt wer-

den. 

Nicht verbrauchte finanzielle Restmittel aus diesem Beschluss, stehen für andere Be-

schlüsse wieder zur Verfügung. 

 

 6. Vorberatung von dringlichen Entscheidungsvorlagen des 

Stadtrates und von Ausschüssen 

 

   

Es liegen keine dringlichen Entscheidungsvorlagen des Stadtrates und von Ausschüssen zur 

Beratung vor. 
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 7. Ortsteilbezogene Themen  

   

Es liegen keine ortsteilbezogene Themen zur Beratung vor. 

 

 8. Informationen  

   

Es liegen keine weiteren Informationen vor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

gez. Voß gez. Harlaß 

Ortsteilbürgermeisterin Schriftführerin 
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